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D
ienstgrade

1

Truppmannausbildung

Truppführerlehrgang

Gruppenführerlehrgang

Zugführerlehrgang

Leiter einer Feuerwehr

Führen von Einheiten größer Zug 

Führen von Einsatzleitungen

laufende Fortbildung

    Sonderlehrgänge
2

Mindestanzahl von Dienstjahren im aktiven Dienst

Truppmann

Truppführer

Truppführer mit Sonderfunktion (Geräte-, Atemschutzgerätewart)

Gruppenführer/Schirrmeister

Zugführer

Kreisausbilder

Wehrleiter bis 1 Zug Iststärke aktiver Angehöriger

Wehrleiter bis 2 Züge Iststärke aktiver Angehöriger

Wehrleiter bis 3 Züge Iststärke aktiver Angehöriger

Wehrleiter über 3 Züge Iststärke aktiver Angehöriger

Stellvertretender Kreisbrandmeister

Kreisbrandmeister
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